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Gesetz 
vom 30. September 2020 

über die Abänderung des Einlagensicherungs- 
und Anlegerentschädigungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 27. Februar 2019 über die Einlagensicherung und 
Anlegerentschädigung bei Banken und Wertpapierfirmen (Einlagensiche-
rungs- und Anlegerentschädigungsgesetz; EAG), LGBl. 2019 Nr. 103, 
wird wie folgt abgeändert: 

Art. 22 Abs. 4 

4) Die dem Einlagensicherungsfonds zugeordneten Vermögenswerte 
bilden im Konkursverfahren eine Sondermasse (Art. 45 der Insolvenz-
ordnung). 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 49/2020 und 89/2020 
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Art. 52 Abs. 3 

3) Wurde gegen eine Bank oder Wertpapierfirma durch Gerichtsbe-
schluss das Konkursverfahren eröffnet oder die Liquidation eingeleitet, 
so können vertrauliche Informationen, die sich nicht auf Dritte beziehen, 
in zivilrechtlichen Verfahren weitergegeben werden, sofern dies für das 
betreffende Verfahren erforderlich ist. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 30. September 
2020 über die Abänderung der Konkursordnung in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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